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Tagesordnungspunkt: 

 
Entsendung sachkundiger Einwohner in Ausschüsse des Rates 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Integrationsrat entsendet sachkundige Einwohner in Ausschüsse des Rates und benennt folgende 
Mitglieder für folgende Ausschüsse: 
 
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
 
 
 

Begründung: 

 
Als Mitglieder der Fachausschüsse des Rates können gem. § 58 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW 
mit beratender Stimme auch volljährige sachkundige Einwohner angehören, die vom Rat zu wäh-
len sind. Der Integrationsrat ist nicht verpflichtet, sachkundige Einwohner für Ausschüsse des Rates 
vorzuschlagen, kann aber von diesem Recht Gebrauch machen. In früheren Jahren waren z.B. Mit-
glieder des damaligen Ausländerbeirates als sachkundige Einwohner in den Ausschüssen vertreten.  
 
Sofern seitens des Integrationsrates Interesse besteht, sachkundige Einwohner in Ausschüsse zu 
entsenden, wird vorgeschlagen, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Nach der Vorberatung im 
Integrationsrat können solche Vorschläge dann dem Rat zugeleitet werden, der die sachkundigen 
Einwohner in seiner nächsten Sitzung wählt. 
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